
BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS 2014/145/GASP DES RATES 

vom 17. März 2014 

über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, 
Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 29, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 6. März 2014 haben die Staats- und Regierungschefs 
der Mitgliedstaaten der Union die grundlose Verletzung 
der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit der 
Ukraine durch die Russische Föderation scharf verurteilt 
und die Russische Föderation aufgefordert, unverzüglich 
ihre Streitkräfte in die Gebiete zurückzubeordern, in de
nen sie gemäß den einschlägigen Abkommen dauerhaft 
stationiert sein dürfen. Sie haben die Russische Födera
tion aufgerufen, internationalen Beobachtern unverzüg
lich den Zugang zu ermöglichen. Ferner haben sie die 
Auffassung vertreten, dass die Entscheidung des Obersten 
Rates der Autonomen Republik Krim, ein Referendum 
über den künftigen Status der Region abzuhalten, der 
ukrainischen Verfassung zuwiderläuft und daher unrecht
mäßig ist. 

(2) Die Staats- und Regierungschefs haben beschlossen, Maß
nahmen zu ergreifen, einschließlich der Maßnahmen, die 
der Rat am 3. März 2014 in Aussicht genommen hat, 
insbesondere ein Aussetzen der bilateralen Gespräche mit 
der Russischen Föderation über Visumfragen sowie der 
Gespräche mit der Russischen Föderation über ein neues 
umfassendes Abkommen, das das bestehende Partner
schafts- und Kooperationsabkommen ersetzen soll. 

(3) Die Staats- und Regierungschef haben betont, dass eine 
Lösung der Krise durch Verhandlungen zwischen den 
Regierungen der Ukraine und der Russischen Föderation 
herbeigeführt werden sollte, was auch etwaige multilate
rale Mechanismen einschließen kann, und die Union über 
weitere Maßnahmen, wie beispielsweise Reiseverbote, das 
Einfrieren von Vermögenswerten und die Absage des 
Gipfeltreffens EU-Russland, entscheiden wird, falls inner
halb eines begrenzten zeitlichen Rahmens keine Ergeb
nisse zu verzeichnen sind. 

(4) Angesichts der aktuellen Umstände sollten gegen Per
sonen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die 
territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängig
keit der Ukraine untergraben oder bedrohen - einschließ
lich Handlungen, die den zukünftigen Status jeglichen 
Teils des Gebiets beeinflussen und die gegen die Ukrai
nische Verfassung verstoßen - und gegen mit ihnen ver
bundene Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
Reisebeschränkungen verhängt und ihre Vermögenswerte 
eingefroren werden. 

(5) Für die Durchführung bestimmter Maßnahmen ist ein 
weiteres Tätigwerden der Union erforderlich — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnah
men, um den im Anhang aufgeführten natürlichen Personen, die 
für Handlungen verantwortlich sind, die die territoriale Unver
sehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine unter
graben oder bedrohen, und den mit ihnen verbundenen natür
lichen Personen die Einreise in oder die Durchreise durch ihr 
Hoheitsgebiet zu verweigern. 

(2) Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren 
eigenen Staatsangehörigen die Einreise in ihr Hoheitsgebiet zu 
verweigern. 

(3) Absatz 1 lässt die Fälle unberührt, in denen für einen 
Mitgliedstaat eine völkerrechtliche Verpflichtung besteht, und 
zwar: 

a) wenn er Gastland einer internationalen zwischenstaatlichen 
Organisation ist, 

b) wenn er Gastland einer internationalen Konferenz ist, die 
von den Vereinten Nationen einberufen wurde oder unter 
deren Schirmherrschaft steht, 

c) im Rahmen einer multilateralen Übereinkunft, die Vorrechte 
und Immunitäten verleiht, oder 

d) im Rahmen des 1929 zwischen dem Heiligen Stuhl (Staat 
Vatikanstadt) und Italien geschlossenen Lateranvertrags. 

(4) Absatz 3 ist auch in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat 
Gastland der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE) ist, als anwendbar anzusehen. 

(5) Der Rat ist in allen Fällen, in denen ein Mitgliedstaat eine 
Ausnahme aufgrund der Absätze 3 oder 4 gewährt, ordnungs
gemäß zu unterrichten. 

(6) Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen von den Maß
nahmen nach Absatz 1 in den Fällen zulassen, in denen die 
Reise aufgrund einer humanitären Notlage oder aufgrund der 
Teilnahme an Tagungen auf zwischenstaatlicher Ebene sowie 
an Tagungen, die von der Union unterstützt oder ausgerichtet 
werden oder aber von einem Mitgliedstaat, der zu dem Zeit
punkt den OSZE-Vorsitz innehat, ausgerichtet werden, gerecht
fertigt ist, wenn dort ein politischer Dialog geführt wird, der die 
Politikziele der restriktiven Maßnahmen, einschließlich der Un
terstützung der territorialen Unversehrtheit, Souveränität und 
Unabhängigkeit der Ukraine unmittelbar fördert.
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(7) Ein Mitgliedstaat, der Ausnahmen nach Absatz 6 zulassen 
möchte, unterrichtet den Rat schriftlich hiervon. Die Ausnahme 
gilt als gewährt, wenn nicht von einem oder mehreren Mitglie
dern des Rates innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang 
der Mitteilung über die vorgeschlagene Ausnahme schriftlich 
Einwand erhoben wird. Sollte von einem oder mehreren Mit
gliedern des Rates Einwand erhoben werden, so kann der Rat 
mit qualifizierter Mehrheit beschließen, die vorgeschlagene Aus
nahme zu gewähren. 

(8) In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat aufgrund der 
Absätze 3, 4, 6 und 7 im Anhang aufgeführten Personen die 
Einreise in oder die Durchreise durch sein Hoheitsgebiet geneh
migt, gilt die Genehmigung nur für den Zweck, für den sie 
erteilt wurde, und nur für die davon betroffenen Personen. 

Artikel 2 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die im 
Besitz oder im Eigentum der im Anhang aufgeführten natürli
chen Personen, die für Handlungen verantwortlich sind, die die 
territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der 
Ukraine untergraben oder bedrohen, und der mit ihnen verbun
denen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen stehen oder von diesen gehalten oder kon
trolliert werden, werden eingefroren. 

(2) Den im Anhang aufgeführten natürlichen oder juristi
schen Personen, Organisationen oder Einrichtungen dürfen we
der unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Res
sourcen zur Verfügung gestellt werden oder zugute kommen. 

(3) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann unter 
den ihr angemessen erscheinenden Bedingungen die Freigabe 
bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressour
cen oder die Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftli
cher Ressourcen genehmigen, nachdem sie festgestellt hat, dass 
diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 

a) zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der im Anhang auf
geführten Personen und ihren unterhaltsberechtigten Famili
enangehörigen – unter anderem für die Bezahlung von Nah
rungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und 
medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien 
und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen – not
wendig sind; 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und 
der Rückerstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit 
der Erbringung juristischer Dienstleistungen dienen; 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleis
tungskosten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwal
tung eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen 
dienen; oder 

d) für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich 
sind, vorausgesetzt, dass die zuständige Behörde den zustän
digen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der Kom
mission mindestens zwei Wochen vor Erteilung der Geneh
migung mitgeteilt hat, aus welchen Gründen sie der Auffas
sung ist, dass eine spezifische Genehmigung erteilt werden 
sollte. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied
staaten und die Kommission von den Genehmigungen, die er 
nach Maßgabe dieses Absatzes erteilt hat. 

(4) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Be
hörden eines Mitgliedstaats die Freigabe bestimmter eingefrore
ner Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn 
die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand 
einer schiedsgerichtlichen Entscheidung, die vor dem Datum 
ergangen ist, an dem eine Person, Organisation oder Einrich
tung nach Absatz 1 in die Liste im Anhang aufgenommen 
wurde, oder Gegenstand einer vor oder nach diesem Datum 
in der Union ergangenen gerichtlichen oder behördlichen 
Entscheidung oder einer vor oder nach diesem Datum in 
dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen 
Entscheidung, 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rah
men der anwendbaren Gesetze und sonstigen Rechtsvor
schriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich zur 
Erfüllung der Forderungen verwendet, die durch eine solche 
Entscheidung gesichert sind oder deren Bestehen in einer 
solchen Entscheidung anerkannt worden ist, 

c) die Entscheidung begünstigt nicht eine im Anhang auf
geführte natürliche oder juristische Person, Organisation 
oder Einrichtung und 

d) die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Wider
spruch zur öffentlichen Ordnung des betreffenden Mitglied
staats. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitglied
staaten und die Kommission von den Genehmigungen, die er 
nach Maßgabe dieses Absatzes erteilt hat. 

(5) Absatz 1 hindert eine aufgeführte natürliche oder juristi
sche Person, Organisation oder Einrichtung nicht daran, Zah
lungen aufgrund eines Vertrags zu leisten, der vor dem Zeit
punkt eingegangen wurde, zu dem eine solche natürliche oder 
juristische Person, Organisation oder Einrichtung in den Anhang 
aufgenommen wurde, sofern der jeweilige Mitgliedstaat fest
gestellt hat, dass die Zahlung weder unmittelbar noch mittelbar 
von einer natürlichen oder juristischen Person, Organisation 
oder Einrichtung im Sinne von Absatz 1 entgegengenommen 
wird. 

(6) Absatz 2 gilt nicht für die Gutschrift auf den eingefrore
nen Konten von 

a) Zinsen und sonstigen Erträge dieser Konten, 

b) Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder 
Verpflichtungen, die vor dem Zeitpunkt geschlossen wurden 
oder entstanden sind, ab dem diese Konten den Maßnahmen 
nach den Absätzen 1 und 2 unterliegen, oder 

c) Zahlungen aufgrund gerichtlicher, behördlicher oder schieds
gerichtlicher Entscheidungen, die in der Union erlassen wur
den oder in dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbar 
sind, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen weiterhin 
unter die Maßnahmen nach Absatz 1 fallen. 

Artikel 3 

(1) Der Rat beschließt auf Vorschlag eines Mitgliedstaats oder 
des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheits
politik, die Liste im Anhang zu erstellen und zu ändern.
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(2) Der Rat setzt die betreffende natürliche oder juristische 
Person, Organisation oder Einrichtung entweder auf direktem 
Weg, falls ihre Anschrift bekannt ist, oder durch die Veröffent
lichung einer Bekanntmachung von dem Beschluss nach Absatz 
1 in Kenntnis, einschließlich der Gründe für die Aufnahme in 
die Liste, und gibt dabei dieser Person, Organisation oder Ein
richtung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden we
sentliche neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat den Be
schluss nach Absatz 1 und unterrichtet die betreffende Person, 
Organisation oder Einrichtung entsprechend. 

Artikel 4 

(1) Im Anhang werden die Gründe für die Aufnahme der 
betreffenden natürlichen und juristischen Personen, Organisatio
nen oder Einrichtungen nach Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 
Absatz 1 in die Liste angegeben. 

(2) Der Anhang enthält ferner die zur Identifizierung der 
betreffenden natürlichen oder juristischen Personen, Organisa
tionen oder Einrichtungen erforderlichen Angaben, soweit diese 
verfügbar sind. In Bezug auf natürliche Personen können diese 
Angaben Namen, einschließlich Aliasnamen, Geburtsdatum und 
-ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und Personalausweisnum
mern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie Funktion 
oder Beruf umfassen. In Bezug auf juristische Personen, Orga

nisationen oder Einrichtungen können diese Angaben Namen, 
Ort und Datum der Registrierung, Registriernummer und Ge
schäftsort umfassen. 

Artikel 5 

Damit die in Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 1 ge
nannten Maßnahmen größtmögliche Wirkung entfalten können, 
empfiehlt die Union Drittstaaten, restriktive Maßnahmen zu 
ergreifen, die den in diesem Beschluss vorgesehenen entspre
chen. 

Artikel 6 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amts
blatt der Europäischen Union in Kraft. 

Dieser Beschluss gilt bis zum 17. September 2014. 

Dieser Beschluss wird fortlaufend überprüft. Er wird gegebenen
falls verlängert oder geändert, wenn der Rat der Auffassung ist, 
dass seine Ziele nicht erreicht wurden. 

Geschehen zu Brüssel am 17. März 2014. 

Im Namen des Rates 
Die Präsidentin 

C. ASHTON
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ANHANG 

Liste der Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikeln 1 und 2 

Name Angaben zur 
Identifizierung Begründung 

Datum der 
Aufnahme in 

die Liste 

1. Sergey Valeryevich 
Aksyonov 

geb. am 
26.11.1972 

Aksyonov wurde am 27. Februar 2014 in Anwesen
heit prorussischer Bewaffneter im Obersten Rat der 
Krim zum "Premierminister der Krim" gewählt. 
Seine "Wahl" wurde am 1. März von Oleksandr 
Turchynov verfassungswidrig verfügt. Er ist aktiv 
für das "Referendum" vom 16. März 2014 einge
treten. 

17.3.2014 

2. Vladimir 
Andreevich 
Konstantinov 

geb. am 19.3.1967 Als Vorsitzender des Obersten Rates der Auto
nomen Republik Krim hat Konstantinov eine wich
tige Rolle bei den Beschlüssen des Obersten Rates 
hinsichtlich des "Referendums" gegen die territoriale 
Unversehrtheit der Ukraine gespielt und Wähler auf
gefordert, für die Unabhängigkeit der Krim zu stim
men. 

17.3.2014 

3. Rustam Ilmirovich 
Temirgaliev 

geb. am 15.8.1976 Als Stellvertretender Vorsitzender des Ministerrates 
der Krim hat Temirgaliev eine wichtige Rolle bei 
den Beschlüssen des Obersten Rates hinsichtlich 
des "Referendums" gegen die territoriale Unversehrt
heit der Ukraine gespielt. Er hat aktiv für den Beitritt 
der Krim zur Russischen Föderation geworben. 

17.3.2014 

4. Deniz 
Valentinovich 
Berezovskiy 

geb. am 15.7.1974 Berezovskiy wurde am 1. März 2014 zum Kom
mandeur der ukrainischen Marine ernannt und hat 
einen Eid auf die Krim-Streitkräfte geschworen, wo
mit er seinen Eid gebrochen hat. Die Generalstaats
anwaltschaft der Ukraine hat gegen ihn Ermittlun
gen wegen Hochverrats eingeleitet. 

17.3.2014 

5. Aleksei 
Mikhailovich 
Chaliy 

geb. am 13.6.1961 Chaliy ist am 23. Februar 2014 durch Volksakkla
mation "Bürgermeister von Sevastopol" geworden 
und hat diese "Wahl" angenommen. Er ist aktiv 
dafür eingetreten, dass Sevastopol nach dem Refe
rendum vom 16. März 2014 eine gesonderte Einheit 
der Russischen Föderation wird. 

17.3.2014 

6. Pyotr 
Anatoliyovych 
Zima 

Zima ist am 3. März 2014 von "Premierminister" 
Aksyonov zum neuen Leiter des Sicherheitsdienstes 
der Krim (SBU) ernannt worden und hat diese Er
nennung angenommen. Er hat dem russischen Ge
heimdienst (SBU) einschlägige Informationen ein
schließlich einer Datenbank gegeben. Dazu gehörten 
Informationen zu Euromaidan-Aktivisten und Men
schenrechtsverteidigern der Krim. Er hat eine wich
tige Rolle dabei gespielt, den Behörden der Ukraine 
die Kontrolle über das Gebiet der Krim zu entzie
hen. 

Am 11. März 2014 ist von ehemaligen SBU-Offi
zieren der Krim die Bildung eines unabhängigen 
Sicherheitsdienstes der Krim verkündet worden. 

17.3.2014 

7. Yuriy Zherebtsov Berater des Vorsitzenden des Obersten Rates der 
Krim, einer der führenden Organisatoren des "Refe
rendums" vom 16. März 2014 gegen die territoriale 
Unversehrtheit der Krim. 

17.3.2014
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Name Angaben zur 
Identifizierung Begründung 

Datum der 
Aufnahme in 

die Liste 

8. Sergey Pavlovych 
Tsekov 

geb. am 28.3.1953 Stellvertretender Vorsitzender des Obersten Rates; 
Tsekov hat zusammen mit Sergey Aksyonov die 
unrechtmäßige Entlassung der Regierung der Auto
nomen Republik Krim eingeleitet. Er hat Vladimir 
Konstantinov in dieses Vorhaben hineingezogen, in
dem er ihm mit der Entlassung drohte. Er hat öf
fentlich eingeräumt, dass die Parlamentsmitglieder 
der Krim die Initiatoren der Einladung an russische 
Soldaten waren, den Obersten Rat der Krim zu be
setzen. Er war eine der ersten Persönlichkeiten der 
Krim, die öffentlich den Anschluss der Krim an 
Russland gefordert haben. 

17.3.2014 

9. Ozerov, Viktor 
Alekseevich 

geb. am 5.1.1958 
in Abakan, Cha
kassien 

Vorsitzender des Sicherheits- und Verteidigungsaus
schusses des Föderationsrates der Russischen Föde
ration. 

Am 1. März 2014 hat Ozerov im Namen des Si
cherheits- und Verteidigungsausschusses des Födera
tionsrates der Russischen Föderation im Föderations
rat die Entsendung russischer Streitkräfte in die 
Ukraine öffentlich befürwortet. 

17.3.2014 

10. Dzhabarov, 
Vladimir 
Michailovich 

geb. am 29.9.1952 Erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses 
für internationale Angelegenheiten des Föderations
rates. 

Am 1. März 2014 hat Dzhabarov im Namen des 
Ausschusses für internationale Angelegenheiten des 
Föderationsrates im Föderationsrat die Entsendung 
russischer Streitkräfte in die Ukraine öffentlich be
fürwortet. 

17.3.2014 

11. Klishas, Andrei 
Aleksandrovich 

geb. am 9.11.1972 
in Swerdlowsk 

Vorsitzender des Ausschusses für Verfassungsrecht 
des Föderationsrates der Russischen Föderation. 

Am 1. März 2014 hat Klishas im Föderationsrat die 
Entsendung russischer Streitkräfte in die Ukraine öf
fentlich befürwortet. In öffentlichen Erklärungen hat 
Klishas versucht, eine russische Militärintervention in 
der Ukraine zu rechtfertigen, indem er behauptet 
hat, dass "der ukrainische Präsident den Appell der 
Behörden der Krim an den Präsidenten der Russi
schen Föderation, eine allumfassende Unterstützung 
zur Verteidigung der Bürger der Krim zu entsenden, 
unterstützt." 

17.3.2014 

12. Ryzhkov, Nikolai 
Ivanovich 

geb. am. 
28.9.1929 in Du
leevka, Region Do
nezk, Ukrainische 
SSR 

Mitglied des Ausschusses für föderale Angelegenhei
ten, Regionalpolitik und den Norden des Föderati
onsrates der Russischen Föderation. 

Am 1. März 2014 hat Ryzhkov im Föderationsrat 
die Entsendung russischer Streitkräfte in die Ukraine 
öffentlich befürwortet. 

17.3.2014 

13. Bushmin, Evgeni 
Viktorovich 

geb. am 4.10.1958 
in Lopatino, Re
gion Sergachiisky, 
RSFSR 

Stellvertretender Vorsitzender des Föderationsrates 
der Russischen Föderation. 

Am 1. März 2014 hat Bushmin im Föderationsrat 
die Entsendung russischer Streitkräfte in die Ukraine 
öffentlich befürwortet. 

17.3.2014 

14. Totoonov, 
Aleksandr 
Borisovich 

geb. am 3.3.1957 
in Ordzhonikidze, 
Nordossetien 

Mitglied des Ausschusses für Kultur, Wissenschaft 
und Information des Föderationsrates der Russischen 
Föderation. 

Am 1. März 2014 hat Totoonov im Föderationsrat 
die Entsendung russischer Streitkräfte in die Ukraine 
öffentlich befürwortet. 

17.3.2014
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Name Angaben zur 
Identifizierung Begründung 

Datum der 
Aufnahme in 

die Liste 

15. Panteleev, Oleg 
Evgenevich 

geb. am 21.7.1952 
in Zhitnikovskoe, 
Region Kurgan 

Erster Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses 
für parlamentarische Angelegenheiten. 

Am 1. März 2014 hat Panteleev im Föderationsrat 
die Entsendung russischer Streitkräfte in die Ukraine 
öffentlich befürwortet. 

17.3.2014 

16. Mironov, Sergei 
Mikhailovich 

geb. am 14.2.1953 
in Pushkin, Region 
Leningrad 

Mitglied des Rates der Staatsduma; Fraktionführer 
der Partei Gerechtes Russland in der Duma. 

Initiator des Gesetzes, das es der Russischen Föde
ration erlaubt, unter dem Vorwand des Schutzes 
russischer Staatsangehöriger Gebiete eines anderen 
Staates ohne Zustimmung dieses Staates und ohne 
einen internationalen Vertrag in die Russische Föde
ration aufzunehmen. 

17.3.2014 

17. Zheleznyak, Sergei 
Vladimirovich 

geb. am. 
30.7.1970 in St. 
Petersburg (früher 
Leningrad) 

Stellvertretender Vorsitzender der Staatsduma der 
Russischen Föderation. 

Unterstützt aktiv den Einsatz russischer Streitkräfte 
in der Ukraine und die Annexion der Krim. Er hat 
persönlich die Demonstration zur Befürwortung des 
Einsatzes der russischen Streitkräfte in der Ukraine 
angeführt. 

17.3.2014 

18. Slutski, Leonid 
Eduardovich 

geb. am 4.1.1968 
in Моskau 

Vorsitzender des Ausschusses der Staatsduma für die 
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) (Mitglied 
der Liberal-Demokratischen Partei Russlands). 

Unterstützt aktiv den Einsatz russischer Streitkräfte 
in der Ukraine und die Annektierung der Krim. 

17.3.2014 

19. Vitko, Aleksandr 
Viktorovich 

geb. am 13.9.1961 
in Vitebsk (Belaru
sische SSR) 

Kommandeur der Schwarzmeerflotte, Vizeadmiral. 

Führt verantwortlich das Kommando über russische 
Streitkräfte, die souveränes Hoheitsgebiet der 
Ukraine besetzt haben. 

17.3.2014 

20. Sidorov, Anatoliy 
Alekseevich 

Befehlshaber des russischen Militärbezirks West, aus 
dem Einheiten auf der Krim stationiert sind. 

Verantwortlich für Teile der russischen militärischen 
Präsenz auf der Krim, die die Souveränität der 
Ukraine untergräbt; unterstützte die Behörden der 
Krim dabei, Demonstrationen gegen das Referen
dum und gegen den Anschluss an Russland zu ver
hindern. 

17.3.2014 

21. Galkin, Aleksandr Russischer Militärbezirk Süd, aus dem Einheiten auf 
der Krim sind; die Schwarzmeerflotte untersteht Gal
kins Kommando; viele der Truppenbewegungen in 
die Krim sind durch den Militärbezirk Süd erfolgt. 

Befehlshaber des russischen Militärbezirks Süd. Ein
satzkräfte dieses Militärbezirks sind auf der Krim 
stationiert. Verantwortlich für Teile der russischen 
Militärpräsenz, die die Souveränität der Ukraine un
tergräbt; unterstützte die Behörden der Krim dabei, 
Demonstrationen gegen das Referendum und gegen 
den Anschluss an Russland zu verhindern. Außer
dem untersteht die Schwarzmeerflotte der Kontrolle 
des Militärbezirks. 

17.3.2014
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